
Finanzmarktteilnehmer: Niederösterreichische Vorsorgekasse AG

LEI der Gesellschaft: 5299007NWC8H8SLO6092

Name des Produkts: VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT der NIEDERÖSTERREICHISCHEN VORSORGEKASSE AG

Zusammenfassung

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

In den nachfolgenden Tabellen werden Daten zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren offengelegt.

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Beim vorliegenden Finanzprodukt handelt es sich um die VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT der Niederösterreichischen Vorsorgekasse AG (kurz NÖVK) im Sinne des BMSVG (Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz).

Die Niederösterreichische Vorsorgekasse AG (kurz „NÖVK“) veranlagt die ihr anvertrauten Kundengelder der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT in zwei österreichischen Spezialfonds, die ihrerseits ebenfalls als Artikel-8-Fonds konzipiert sind. Darüber hinaus hält die VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT EURO-Sichteinlagen und kündbare 

Einlagen.

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf das Geschäftsjahr der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT. Die VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (abgekürzt „PAI“ für Principal Adverse Impacts) ihrer 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Im Sinne der Transparenz werden alle verfügbaren Daten zu den Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen für diesen Berichtszeitraum auf der Ebene der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT (hierbei erfolgt eine Durchschau der Spezialfonds der 

VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT) offengelegt. 

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren hervorrufen. Diese nachteiligen Auswirkungen werden mittels Indikatoren messbar gemacht. Unter nachteiligen Auswirkungen sind einerseits Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf das Klima und andere umweltbezogene nachteilige Aspekte, 

sowie andererseits Auswirkungen in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu verstehen.

Die Begriffsbestimmungen gemäß der delegierten VO (EU) 2022/1288 finden Sie unter: https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/PAI_Statement_Definitionen_Formel_und_Ergaenzungen.pdf 

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind für Finanzprodukte von betrieblichen Vorsorgekassen seit dem 01.10.2024 anzuwenden. Im Sinne der Transparenz werden alle bereits verfügbaren Daten zu den Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren in untenstehenden Tabellen 1, 2 und 3 offengelegt.

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen erfolgte durch die Strategie der externen FondsmanagerInnen der beiden Spezialfonds.

Im Anhang 4 der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT ist die ESG-Anlagestrategie je Spezialfonds ausführlich beschrieben, insbesondere wie ökologische und soziale Merkmale im Investmentansatz des externen FondsmanagerInnen berücksichtigt werden und welche Indikatoren für nachteilige Auswirkungen aus Tabelle 1, 2 und 3 am Ende der 

Berichtsperiode in der Strategie berücksichtigt wurden.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren stellen nicht die verbindlich festgelegten Nachhaltigkeitsindikatoren dar (detaillierte Informationen zu den verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie im Anhang 4). Sofern ein Indikator für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zugleich auch einem 

verbindlich festgelegten Nachhaltigkeitsindikator entspricht, können sich abweichende Werte aufgrund von Unterschieden in der Berechnungsmethode und Datengrundlage ergeben. Nachfolgend werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die Strategien zur Feststellung und 

Gewichtung dieser wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Mitwirkungspolitik beschrieben; zudem wird auf anerkannte internationale Standards Bezug genommen.

Tabelle 1:
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Messgröße
1 31.12.2025 31.12.2024

coverage
2 

(in %,

z.B. 0.5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0.8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

Scope-1-Treibhausgasemissionen (t C02e) 12432,5730 16759,1589 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-2-Treibhausgasemissionen 6236,1261 6339,3243 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-3-Treibhausgasemissionen 146145,9058 126294,4169 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

THG-Emissionen insgesamt Scope 1, 2 18668,6992 23098,4831 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

THG-Emissionen insgesamt Scope 1, 2, 3 165586,6904 156219,9491 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 19,4574 26,7688 0,6529 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

CO2-Fußabdruck Scope 1, 2, 3 173,4192 181,7492 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die 

investiert wird Scope 1, 2
- - - 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die 

investiert wird Scope 1, 2, 3
641,8984 805,5090 0,6633 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

4. Engagement in Unternehmen, die 

im Bereich der fossilen Brennstoffe 

tätig sind

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im 

Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
0,0270 0,0349 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in 

die investiert wird, aus nicht erneuerbaren 

Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 

Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten 

Energiequellen

- - - 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Anteil der Energieproduktion der Unternehmen, in die 

investiert wird, aus nicht erneuerbaren 

Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren 

Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten 

Energiequellen

- - - 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE A

- - 0,0000 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE B

1,2278 1,5675 0,0042 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE C

0,3021 0,5189 0,1351 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Als Datenquelle dient MSCI Solutions (UK) Limited. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).
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6. Intensität des Energieverbrauchs 

nach klimaintensiven Sektoren

Erläuterung

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

1. THG-Emissionen

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Geschäftsjahresende der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Fußnoten:

5. Anteil des Energieverbrauchs und 

der Energieerzeugung aus nicht 

erneuerbaren Energiequellen

coverage: Anteil der Investitionen für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts die in 

Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor)

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind für betriebliche Vorsorgekassen seit dem 01.10.2024 anzuwenden.

Das Vermögen der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT wird neben Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen hauptsächlich in Anteilscheine zweier Art. 8 Spezialfonds veranlagt. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) – also die entsprechenden Daten - werden auf Ebene der 

VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT offengelegt. Die Beschreibung, welche dieser Indikatoren von den ESG-Strategien der beiden Spezialfonds berücksichtigt werden, erfolgt jedoch auf deren jeweiliger Ebene und ist den entsprechenden Anhängen der Spezialfonds zu entnehmen.

Im Anhang 4 finden Sie je Spezialfonds detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI-Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden

3. THG-Emissionsintensität

der Unternehmen, in die investiert 

wird

2. CO2-Fußabdruck

2



Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE D

0,5381 0,4891 0,0154 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE E

0,3703 0,3784 0,0006 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE F

0,0386 0,0804 0,0046 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE G

0,0388 0,0422 0,0139 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE H

0,8854 0,4874 0,0135 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR 

Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, 

aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren, 

NACE L

0,1514 0,1843 0,0046 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.
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7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf 

Gebiete mit schutzbedürftiger 

Biodiversität auswirken

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in 

der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger 

Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser 

Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken

0,0682 0,0564 0,6605 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.
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8. Emissionen in Wasser

Tonnen Emissionen in Wasser, die von den 

Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter 

Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

0,0029 0,0006 0,0321 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.
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9. Anteil gefährlicher und 

radioaktiver Abfälle

Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von 

den Unternehmen, in die investiert wird, pro 

investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt 

als gewichteter Durchschnitt

0,3344 0,3367 0,3442 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

10. Verstöße gegen die UNGC-

Grundsätze und gegen die Leitsätze 

der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) für multinationale 

Unternehmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-

Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für 

multinationale Unternehmen beteiligt waren

0,0000 0,0000 0,6638 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

11. Fehlende Prozesse und 

Compliance-Mechanismen zur 

Überwachung der Einhaltung der 

UNGC-Grundsätze und der OECD-

Leitsätze für multinationale 

Unternehmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung 

der Einhaltung der UNGC Grundsätze und der OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine 

Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen 

Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-

Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet 

haben

0,0046 0,0062 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

12. Unbereinigtes 

geschlechtsspezifisches 

Verdienstgefälle

Durchschnittliches unbereinigtes 

geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den 

Unternehmen, in die investiert wird

0,1511 0,1323 0,5748 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

13. Geschlechtervielfalt in den 

Leitungs- und Kontrollorganen

Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern 

in den Leitungs- und Kontrollorganen der 

Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 

Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und 

Kontrollorgane

0,4023 0,3891 0,5983 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

14. Engagement in umstrittenen 

Waffen (Antipersonenminen, 

Streumunition, chemische und 

biologische Waffen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die an der Herstellung oder am 

Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind

0,0000 0,0000 0,6638 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.
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6. Intensität des Energieverbrauchs 

nach klimaintensiven Sektoren

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

3



Messgröße 
1 31.12.2025 31.12.2024

coverage
2 

(in %,

z.B. 0.5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0.8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4
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15. THG-Emissionsintensität
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert 

wird
168,7399 195,1810 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach 

Maßgabe internationaler Verträge und 

Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 

Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 

Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen (absolute Zahl geteilt durch alle Länder, in 

die investiert wird)

0,0000 0,0000 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach 

Maßgabe internationaler Verträge und 

Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten 

Nationen oder, falls anwendbar, nationaler 

Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen (relative Zahl geteilt durch alle Länder, in 

die investiert wird)

0,0000 0,0000 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

Messgröße
1 31.12.2025 31.12.2024

coverage
2 

(in %,

z.B. 0.5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0.8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4
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17. Engagement in fossilen 

Brennstoffen durch die Investition in 

Immobilien

Anteil der Investitionen in Immobilien, die im 

Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, 

dem Transport oder der Herstellung von fossilen 

Brennstoffen stehen

- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.
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18. Engagement in Immobilien mit 

schlechter Energieeffizienz

Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter 

Energieeffizienz
- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

16. Länder, in die investiert wird, die 

gegen soziale Bestimmungen 

verstoßenS
o

z
ia
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s

Geschäftsjahresende der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Erläuterung
Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

Erläuterung
Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

Geschäftsjahresende der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT

Nachhaltigkeitsindikator

für nachteilige Auswirkungen

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

Indikatoren für Investitionen in Immobilien

4



Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Mitwirkungspolitik

Bezugnahme auf international anerkannte Standards

Historischer Vergleich

Allgemeine Informationen zur Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft der Spezialfonds:

Um die Interessen der Anleger zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung im Sinne einer guten Corporate Governance gerecht zu werden, übt die Verwaltungsgesellschaft (sofern der Investmentfonds direkt in börsennotierte Aktien investiert) die verbundenen Stimmrechte gemäß der Mitwirkungspolitik der MASTERINVEST aus. Durch 

die Stimmrechtsausübung wird Einfluss auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren genommen, insbesondere auf unternehmensbezogene Indikatoren für den Bereich Klima und Umwelt (zB. Treibhausgasemissionen) oder für den Bereich Soziales und Menschenrechte wie beispielsweise Grundsätze der UN Global 

Compact: Sollte sich keine Verringerung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen über mehrere Berichtszeiträume abzeichnen, wird die Verwaltungsgesellschaft die Überarbeitung ihrer Mitwirkungspolitik entsprechend evaluieren.

Bei der Stimmrechtsabgabe werden die länderspezifischen Guidelines herangezogen. Ebenso kommt eine spezifische Berücksichtigung einer ESG-Stimmrechtspolitik zur Anwendung. Ergänzende Informationen zur Mitwirkungspolitik finden Sie dazu unter:  

https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Mitwirkungspolitik_MASTERINVEST.pdf 

Den jährlichen Bericht zur Mitwirkungspolitik (Ausübung der Stimmrechte) finden Sie unter: https://www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/MASTERINVEST_Abstimmungsverhalten.pdf

In dieser Berichtsperiode ist ein Vergleich zur Vorperiode in der Tabelle 1-3 ersichtlich. 

Die Festlegung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgte nach den Vorgaben der technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288).

Für das Geschäftsjahr werden aus Transparenzgründen alle für das Geschäftsjahr verfügbaren Daten für Indikatoren aus Tabelle 1,2 und 3 offengelegt, unabhängig von deren Berücksichtigung in der ESG-Anlagestrategie.

Das Vermögen der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT wird neben Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen hauptsächlich in Anteilscheine zweier Art. 8 Spezialfonds veranlagt. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) – also die entsprechenden Daten - werden auf Ebene der 

VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT offengelegt. Die Beschreibung, welche dieser Indikatoren von den ESG-Strategien der beiden Spezialfonds berücksichtigt werden, erfolgt jedoch auf deren jeweiliger Ebene und ist den entsprechenden Anhängen der Spezialfonds zu entnehmen.

Bei der Messung, Analyse und Einordnung der Indikatoren hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird der etablierte Datenanbieter MSCI Solutions (UK) Limited genutzt. MSCI Solutions betreibt seit über 40 Jahren Nachhaltigkeits-Analysen und ist einer der weltweit größten Anbieter von ESG-Research. 

Die Datenabdeckung der Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wird sukzessive seitens MSCI ergänzt und die zugrundeliegende Methodik verbessert. Rechtliche Lizenzhinweise finden Sie unter https://www.msci.com/legal/additional-terms-of-use-msci-solutions-llc. 

Die MSCI PAI-Daten basieren auf reported oder estimated Werten. Reported Werte stammen aus gemeldeten, standardisierten Unternehmensangaben. Estimated Werte werden von MSCI berechnet, wenn solche Angaben fehlen, und berücksichtigen dabei öffentliche Quellen (z. B. Medien, Regierungsdaten, NGO Informationen) sowie eigene 

Methoden und Modelle. Für bestimmte Indikatoren, insbesondere PAI 7 (Biodiversität) und PAI 10 (UNGC/OECD-Verstöße), sind überwiegend geschätzte Werte verwendet worden. Ein Indikator kann sowohl reported als auch estimated Daten enthalten.

Die Zusammensetzung von reported und estimated Werten einzelner PAIs kann sich ändern.

Die NÖVK verfolgt eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an internationalen Standards orientiert. Sie setzt ambitionierte Ziele zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und überprüft deren Erreichung quartalsweise. Zu den zentralen Maßnahmen gehören:

1.         Nachhaltigkeitsziele (SDGs): Die NÖVK fördert die 17 SDGs und integriert diese in ihre Anlagestrategie.

2.         CO2-Fußabdruck: Seit 2016 wird der CO2-Fußabdruck regelmäßig bewertet, mit Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und der Ausrichtung an den Zielen des Pariser Klimaabkommens.

3.         UN PRI: 2016 unterzeichnete die NÖVK die UN Principles for Responsible Investment und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in ihre Investitionsentscheidungen.

4.         ESG-Zertifizierung: Die NÖVK strebt für die VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT eine regelmäßige, unabhängige Zertifizierung durch anerkannte Stellen wie ÖGUT an, um ökologische und soziale Merkmale sicherzustellen.

Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die NÖVK auch zukünftig eine hohe Nachhaltigkeitsqualität in ihrer Veranlagung beibehält.

Die Verwaltungsgesellschaft der Spezialfonds hat sich zu den „Principles for Responsible Investment“ (PRI) bekannt, eine Investoreninitiative in Partnerschaft mit der UNEP Finance Initiative und dem UN Global Compact. 

Die Beachtung der internationalen Standards durch die Verwaltungsgesellschaft steht in keiner direkten Verbindung zu einzelnen PAI-Indikatoren. Daher erfolgt keine Messung der Beachtung der internationalen Standards auf Basis einzelner PAI-Indikatoren, noch können Methoden oder Daten zur Messung oder Ausrichtung an diesen Standards 

offengelegt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft der Spezialfonds hat derzeit kein zukunftsorientiertes Klimaszenario etabliert, da Anwendung, Methoden und Nutzen eines zukunftsorientierten Klimaszenario erst evaluiert werden müssen.

Die Umsetzung der Mitwirkungspolitik erfolgt in Form der Stimmrechtsausübung bei börsennotierten Aktien. Im Berichtszeitraum wurden für den Spezialfonds NÖVK VG1 Stimmrechte ausgeübt.

Die NÖVK verfolgt ein detailliertes Nachhaltigkeitskonzept, das sie auch bei Investmententscheidungen begleitet. Ein langfristiger Dialog mit allen Stakeholdern der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT, wie z.B. dem Nachhaltigkeitsausschuss, den externen FondsmanagerInnen, der Verwaltungsgesellschaft der Spezialfonds und der Depotbank der 

NÖVK. Ziel ist es, dass die Vorgaben der NÖVK bezüglich ökologischer (E) und sozialer (S) Merkmale sowohl bei den individuellen Anlageentscheidungen durch die externen FondsmanagerInnen als auch bei der Portfoliozusammensetzung berücksichtigt werden. 
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Nachteilige Auswirkung auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (qualitativ 

oder quantitativ)

Messgröße
1 31.12.2025 31.12.2024

coverage
2 

(in %,

z.B. 0.5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0.8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

1. Emissionen von anorganischen 

Schadstoffen

Tonnen Äquivalent anorganischer Schadstoffe pro 

investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

0,0243 0,0188 0,1039 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

2. Emissionen von Luftschadstoffen

Tonnen Äquivalent Luftschadstoffe pro investierter 

Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

0,0253 0,0188 0,1013 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

3. Emissionen ozonabbauender 

Stoffe

Tonnen Äquivalent ozonabbauender Stoffe pro 

investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter 

Durchschnitt

0,0000 0,0000 0,0146 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

4. Investitionen in Unternehmen 

ohne Initiativen zur Verringerung der 

CO2-Emissionen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung 

der CO2-Emissionen im Sinne des Übereinkommens 

von Paris umsetzen

0,2589 0,3061 0,6389 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Als Datenquelle dient MSCI Solutions (UK) Limited. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).

Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

Geschäftsjahresende der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT

Fußnoten:

coverage: Anteil der Investitionen für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts die in 

Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

Erläuterung

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

E
m

is
s
io

n
e
n

Das Vermögen der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT wird neben Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen hauptsächlich in Anteilscheine zweier Art. 8 Spezialfonds veranlagt. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) – also die entsprechenden Daten - werden auf Ebene der 

VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT offengelegt. Die Beschreibung, welche dieser Indikatoren von den ESG-Strategien der beiden Spezialfonds berücksichtigt werden, erfolgt jedoch auf deren jeweiliger Ebene und ist den entsprechenden Anhängen der Spezialfonds zu entnehmen.

Im Anhang 4 finden Sie je Spezialfonds detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI-Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden

k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor)

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind für betriebliche Vorsorgekassen seit dem 01.10.2024 anzuwenden.

Tabelle 2:
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Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Öl

- - 0,0000 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Erdgas

0,1076 0,0775 0,1543 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Anteil der von den Unternehmen, in die investiert 

wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren 

Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht 

erneuerbaren Energiequellen - Kohle

0,0054 0,0091 0,0149 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

1. Durchschnittlicher Wasserverbrauch (in 

Kubikmetern) der Unternehmen, in die investiert wird, 

pro einer Million EUR Umsatz 

0,1811 0,0738 0,0219 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

2. Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz des 

von den Unternehmen, in die investiert wird, 

zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers

0,0000 0,0000 0,0170 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

7. Investitionen in Unternehmen 

ohne Wasserbewirtschaftungs-

maßnahmen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne 

Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen

0,3473 0,3658 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

8. Engagement in Gebieten mit 

hohem Wasserstress

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit 

hohem Wasserstress liegen und die keine 

Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen

0,0103 0,0137 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

9. Investitionen in Unternehmen, die 

Chemikalien herstellen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 

20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 

1893/2006 fallen

0,0000 0,0000 0,6662 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

10. Bodendegradation, 

Wüstenbildung, Bodenversiegelung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Tätigkeiten zu 

Bodendegradation, Wüstenbildung oder 

Bodenversiegelung führen

0,0116 0,0234 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

11. Investitionen in Unternehmen 

ohne nachhaltige Landnutzungs-

/Landwirtschaftsverfahren

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne nachhaltige Landnutzungs-/ 

Landwirtschaftsverfahren

0,2388 0,3187 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

12. Investitionen in Unternehmen 

ohne nachhaltige Verfahren im 

Bereich Ozeane/Meere

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren im 

Bereich Ozeane/Meere

0,5409 0,5287 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

13. Anteil nicht verwerteter Abfälle

Tonnen nicht verwerteter Abfälle, die von den 

Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter 

Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

2,3905 0,9200 0,2594 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

1. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf 

bedrohte Arten auswirkt

0,0317 0,0559 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

2. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, ohne Strategien zum Schutz der 

biologischen Vielfalt für Betriebsstätten in oder in der 

Nähe von Schutzgebieten oder Gebieten mit hohem 

Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten, die 

sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von 

ihm gemietet oder verwaltet werden

0,0429 0,0586 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

15. Entwaldung
Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 

Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung
0,5817 0,6193 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.
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re 16. Anteil von Wertpapieren, die 

nicht nach den Rechtsvorschriften 

der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben 

werden

Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht nach 

den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben werden

- - 0,0000 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

6. Wasserverbrauch und Recycling
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14. Natürlich vorkommende Arten 

und Schutzgebiete

5. Aufschlüsselung des 

Energieverbrauchs nach Art der 

nicht erneuerbaren Energiequellen
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re 17. Anteil von Anleihen, die nicht 

nach den Rechtsvorschriften der 

Union über ökologisch nachhaltige 

Anleihen ausgegeben werden

Anteil von Anleihen, die nicht nach den 

Rechtsvorschriften der Union über ökologisch 

nachhaltige Anleihen ausgegeben werden

- - 0,0000 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-1-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- - - 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-2-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- - - 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-3-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- - - 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-1,2-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- - - 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

Scope-123-Treibhausgasemissionen, die durch 

Immobilien verursacht werden
- - - 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.
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19. Intensität des Energieverbrauchs
Energieverbrauch der Immobilien in GWh pro 

Quadratmeter
- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

A
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20. Abfallerzeugung im Betrieb

Anteil der Immobilien, die nicht mit Einrichtungen zur 

Abfallsortierung ausgestattet sind und für die kein 

Abfallverwertungs- oder Recyclingvertrag 

geschlossen wurden

- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.
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21. Rohstoffverbrauch für Neubauten 

und größere Renovierungen

Anteil der Baurohstoffe (ohne zurückgewonnene, 

recycelte und biologisch gewonnene) im Vergleich 

zur Gesamtmenge der bei Neubauten und größeren 

Renovierungen verwendeten Baustoffe

- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.
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22. Verbauung

Anteil der nicht begrünten Fläche (nicht begrünte 

Flächen am Boden sowie auf Dächern, Terrassen und 

Wänden) im Vergleich zur Gesamtfläche aller Anlagen

- - 0,0000 0,0000 siehe Anhang 4 k.A.

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

Indikatoren für Investitionen in Immobilien
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18. THG-Emissionen
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Nachteilige Auswirkung auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (qualitativ 

oder quantitativ)

Messgröße
1 31.12.2025 31.12.2024

coverage
2 

(in %,

z.B. 0.5 = 50%)

eligible assets
3 

(in %,

z.B. 0.8 = 80%)

Umfasst von der 

Anlagestrategie
4

1)

2)

3)

4)

5)

1. Investitionen in Unternehmen 

ohne Maßnahmen zur Verhütung von 

Arbeitsunfällen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Maßnahmen zur Verhütung 

von Arbeitsunfällen eingerichtet haben

0,0189 0,0431 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

2. Unfallquote
Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, 

ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
0,0451 0,0443 0,2680 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

3. Anzahl der durch Verletzungen, 

Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten 

bedingten Ausfalltage

Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle 

oder Krankheiten bedingten Ausfalltage in den 

Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt

0,1856 0,2029 0,1134 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

4. Kein Verhaltenskodex für 

Lieferanten

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex 

für Lieferanten verfügen (zur Bekämpfung von 

unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer 

Beschäftigung, Kinderarbeit und Zwangsarbeit)

0,2635 0,3309 0,6599 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

5. Kein Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden im 

Zusammenhang mit 

Arbeitnehmerbelangen

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Verfahren zur Bearbeitung 

von Beschwerden im Zusammenhang mit 

Arbeitnehmerbelangen eingerichtet haben

0,0892 0,1443 0,6576 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

Als Datenquelle dient MSCI Solutions (UK) Limited. Ein " - " bedeutet, dass zu diesem Indikator kein Wert vorliegt - dies kann durch fehlende Daten bedingt sein, oder wenn keine Investition getätigt wurde für die der Indikator relevant wäre (z.B. keine Immobilien-Investitionen).

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum
5

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

Tabelle 3:

Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Fußnoten:

coverage: Anteil der Investitionen für die beim entsprechenden Indikator eine ESG-Datenabdeckung vorliegt. Bei einer Coverage von 0 (keine Datenabdeckung) ist der Indikator folglich mathematisch 0.

eligible assets: Diese Angabe umfasst all jene Investitionen, die für den jeweiligen Nachhaltigkeitsindikator in Frage kommen (dies richtet sich idR. nach der Unterteilung in Unternehmen, Staaten, Immobilien. Zum Beispiel:  Bei Indikatoren, die sich auf Unternehmen beziehen, sind das jene Investitionen des Finanzprodukts die in 

Unternehmen getätigt wurden.) Wenn der Wert 0 ist, dann liegen keine Investitionen vor, oder es konnten keine zugeordnet werden - folglich ist der Indikator mathematisch 0.

Das Vermögen der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT wird neben Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbeständen hauptsächlich in Anteilscheine zweier Art. 8 Spezialfonds veranlagt. Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) – also die entsprechenden Daten - werden auf Ebene der 

VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT offengelegt. Die Beschreibung, welche dieser Indikatoren von den ESG-Strategien der beiden Spezialfonds berücksichtigt werden, erfolgt jedoch auf deren jeweiliger Ebene und ist den entsprechenden Anhängen der Spezialfonds zu entnehmen.

Im Anhang 4 finden Sie je Spezialfonds detaillierte Informationen darüber, anhand welcher verbindlichen Nachhaltigkeitsindikatoren die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemessen wurde und welche PAI-Indikatoren folglich in der Strategie berücksichtigt wurden

k.A. = es können für die Berichtsperiode keine Angaben gemacht werden (z.B.: fehlende Daten, oder es liegen keine weiteren spezifischen Ziele für die Zukunft vor)

Die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur EU-Offenlegungsverordnung (delegierte Verordnung (EU) 2022/1288) sind für betriebliche Vorsorgekassen seit dem 01.10.2024 anzuwenden.

Geschäftsjahresende der VERANLAGUNGSGEMEINSCHAFT Erläuterung
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Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird
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6. Unzureichender Schutz von 

Hinweisgebern

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen es 

keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern 

gibt

0,0052 0,0091 0,6581 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

1. Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den 

Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt 

0,0000 0,0000 0,0085 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

2. Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den 

Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen 

führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt

- - 0,0000 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

8. Überhöhte Vergütung von 

Mitgliedern der Leitungsorgane

Durchschnittliches Verhältnis zwischen der jährlichen 

Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters 

und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung 

aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten 

Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird

287,3665 120,8646 0,4910 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

9. Fehlende Menschenrechtspolitik
Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne 

Menschenrechtspolitik
0,0287 0,0455 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

10. Fehlende Sorgfaltspflicht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 

Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, 

Begrenzung und Bewältigung nachteiliger 

Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen

0,1701 0,1600 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

11. Fehlende Verfahren und 

Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, die keine Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet 

haben

0,1591 0,1807 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

12. Geschäftstätigkeiten und 

Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Kinderarbeit 

besteht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko 

besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den 

Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit 

herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach 

geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit

0,0286 0,0164 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

13. Geschäftstätigkeiten und 

Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Zwangsarbeit 

besteht

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko 

besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den 

Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt 

wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten 

und/oder Art der Tätigkeit

0,0286 0,0186 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

14. Anzahl der Fälle von 

schwerwiegenden 

Menschenrechtsverletzungen und 

sonstigen Vorfällen

Gewichteter Durchschnitt der Fälle von 

schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und 

sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit 

Unternehmen, in die investiert wird

0,0000 0,0000 0,0060 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

15. Fehlende Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung im Sinne des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet 

haben

0,0049 0,0046 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

16. Unzureichende Maßnahmen bei 

Verstößen gegen die Standards zur 

Korruptions- und 

Bestechungsbekämpfung

Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die 

investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der 

Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und 

Standards zur Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung festgestellt wurden

0,0000 0,0000 0,6542 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

17. Anzahl der Verurteilungen und 

Höhe der Geldstrafen für Verstöße 

gegen Korruptions- und 

Bestechungsvorschriften

Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen 

für Verstöße gegen Korruptions- und 

Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die 

investiert wird

13,4135 14,7500 0,0036 0,7612 siehe Anhang 4 k.A.

7. Fälle von Diskriminierung
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18. Durchschnittlicher Score für 

Einkommensungleichheit

Einkommensverteilung und wirtschaftliche 

Ungleichheit in einer Volkswirtschaft, gemessen 

anhand eines quantitativen Indikators, der in der 

Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

31,7812 31,0856 0,2037 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

19. Durchschnittlicher Score für 

Meinungsfreiheit

Bewertung des Ausmaßes, in dem politische und 

zivilgesellschaftliche Organisationen frei agieren 

können, anhand eines quantitativen Indikators, der in 

der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

78,7027 78,4370 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

M
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te

20. Durchschnittliche Leistung im 

Bereich Menschenrechte

Bewertung der durchschnittlichen Leistung der 

Länder, in die investiert wird, im Bereich 

Menschenrechte anhand eines quantitativen 

Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert 

wird

0,8049 0,7950 0,2008 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

21. Durchschnittlicher Score für 

Korruption

Bewertung des wahrgenommenen Ausmaßes der 

Korruption im öffentlichen Sektor anhand eines 

quantitativen Indikators, der in der Spalte 

„Erläuterung“ erläutert wird

65,7915 66,6324 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

22. Nicht kooperative Länder und 

Gebiete für Steuerzwecke

Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht 

kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 

stehen

0,0000 0,0000 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

23. Durchschnittlicher Score für 

politische Stabilität

Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das 

derzeitige politische System durch Gewaltanwendung 

gestürzt wird, anhand eines quantitativen Indikators, 

der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

7,4854 8,6311 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.

24. Durchschnittlicher Score für 

Rechtsstaatlichkeit

Bewertung des Ausmaßes der Korruption, des 

Fehlens von Grundrechten und der Mängel in der Zivil- 

und Strafjustiz anhand eines quantitativen Indikators, 

der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird

1,3271 1,2731 0,2027 0,2089 siehe Anhang 4 k.A.
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